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  Geleitwort des Generalsekretärs

Geleitwort des Generalsekretärs

in der heutigen von gegenseitigen abhängigkeiten geprägten welt verbreiten sich die 
schädlichen auswirkungen von korruption in der globalen wirtschaft und Gesellschaft 
und gehen mithin weit über den ort hinaus, an dem die korruptionshandlung 
begangen wurde. Für eine wirksame korruptionsbekämpfung – sowohl im inland 
als auch im ausland – sind daher im öffentlichen und privaten sektor transparenz, 
rechenschaftspflicht und integrität erforderlich. die oeCd nimmt im kampf gegen 
die korruption seit über zehn Jahren, seit der annahme des Übereinkommens über 
die Bekämpfung der Bestechung ausländischer amtsträger im internationalen 
Geschäftsverkehr, eine weltweit führende stellung ein. im rahmen unserer Mission, 
eine stärkere, sauberere und gerechtere weltwirtschaft zu schaffen, dient unser 
multidisziplinärer ansatz der korruptionsbekämpfung in Bereichen wie wirtschaft, 
Besteuerung, entwicklungszusammenarbeit und Governance in den Mitglied- und 
nichtmitgliedstaaten.

1996 wurde die empfehlung über die steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungs-
geldern an ausländische amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr verabschiedet. die 
Umsetzung dieser empfehlung sendete eine klare Botschaft, nämlich dass Bestechungsgelder 
nicht mehr als Betriebsausgaben behandelt werden und dass Bestechung einen 
straftatbestand darstellt, der mit harten strafen bedroht wird. 

die empfehlung über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, die auf 
der empfehlung von 1996 und den bei deren anwendung gesammelten erfahrungen 
aufbaut, wurde am 25. Mai 2009 verabschiedet. sie verlangt von den ländern, die 
steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an ausländische amtsträger explizit 
zu untersagen, und fordert sowohl im inland als auch im ausland zu einer verbesserten 
Zusammenarbeit zwischen den steuerbehörden und den strafverfolgungsbehörden bei 
der korruptionsbekämpfung auf.

die stärkung des rechtsrahmens zur Bekämpfung der korruption ist zwar wichtig, 
die Gewährleistung einer wirksamen und rigorosen anwendung dieser Gesetze ist 
aber entscheidend, um korrupte Praktiken aufzudecken, davor abzuschrecken und 
sie strafrechtlich zu verfolgen. aus diesem Grund erstellte die oeCd das Handbuch 
„Bestechung“ für die Betriebsprüferpraxis. das Handbuch, das erstmals 2001 heraus- 
gegeben wurde, liefert praktische Hinweise, die Betriebsprüfern dabei helfen 
sollen, auffällige Zahlungen zu identifizieren, bei denen es sich wahrscheinlich um 
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Bestechungsgelder handelt, damit die Versagung der steuerlichen abzugsfähigkeit 
durchgesetzt werden kann und schmiergeldzahlungen aufgedeckt sowie den für 
die strafverfolgung zuständigen stellen des jeweiligen landes gemeldet werden 
können. angesichts des interesses, das an dem Handbuch „Bestechung“ für die 
Betriebsprüferpraxis besteht, ist es inzwischen in 18 sprachen verfügbar. 

anlässlich des 10. Jahrestags des inkrafttretens des oeCd-Übereinkommens 
gegen Bestechung und der lancierung der oeCd-initiative zur erhöhung der globalen 
sensibilisierung für auslandsbestechung enthält diese Veröffentlichung neben dem 
Handbuch „Bestechung“ für die Betriebsprüferpraxis, das für Betriebsprüfer nach wie 
vor ein wertvolles instrument zur aufdeckung von Bestechungsfällen ist, die neue oeCd-
empfehlung über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr.

Angel Gurría
Generalsekretär der oeCd
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eMPFeHlUnG des rats ÜBer steUerliCHe MassnaHMen ZUr weiteren BekäMPFUnG der  
BesteCHUnG aUsländisCHer aMtsträGer iM internationalen GesCHäFtsVerkeHr

Empfehlung des Rats über steuerliche 
Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer Amtsträger im 

internationalen Geschäftsverkehr

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

25. Mai 2009 – C(2009)64

DER RAT,

Im Hinblick auf artikel 5b) des Übereinkommens über die organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung vom 14. dezember 1960;

Im Hinblick auf die empfehlung des rats über die steuerliche abzugsfähigkeit von 
Bestechungsgeldern an ausländische amtsträger [C(96)27/Final] (im Folgenden die 
„empfehlung von 1996“), an deren stelle die vorliegende empfehlung tritt;

Im Hinblick auf die Überarbeitete empfehlung des rats zur Bekämpfung der 
Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr [C(97)123/Final];

Im Hinblick auf das Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, dem zum Zeitpunkt 
der annahme der vorliegenden empfehlung alle oeCd-Mitgliedstaaten und acht 
nichtmitgliedstaaten beigetreten sind (im Folgenden das „oeCd-Übereinkommen 
gegen Bestechung“);

Im Hinblick auf die erläuterungen zu dem oeCd-Übereinkommen gegen Bestechung;

Im Hinblick auf die empfehlung des rats hinsichtlich des Musterabkommens zur 
Vermeidung der doppelbesteuerung des einkommens und des Vermögens (im Folgenden 
das „oeCd-Musterabkommen“) [C(97)195/Final];

Erfreut über das Übereinkommen der Vereinten nationen gegen korruption, dem die 
meisten Vertragsparteien des oeCd-Übereinkommens gegen Bestechung beigetreten 
sind, und insbesondere über artikel 12 (4), in dem es heißt: „Jeder Vertragsstaat verbietet 
die steuerliche abzugsfähigkeit von ausgaben, die Bestechungsgelder darstellen“;

In der Erwägung, dass die empfehlung von 1996 sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des oeCd-raums einen bedeutenden effekt hatte und dass die einzelnen regierungen, 
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der private sektor und eine reihe von nichtregierungsorganisationen bereits wichtige 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer amtsträger ergriffen haben, 
das Problem aber noch immer weit verbreitet ist und verstärkter Maßnahmen bedarf;

In der Erwägung, dass explizite gesetzliche regelungen, die die steuerliche 
abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern untersagen, das allgemeine Bewusstsein in 
der wirtschaft für die Gesetzwidrigkeit der Bestechung ausländischer amtsträger und 
in der steuerverwaltung für die notwendigkeit erhöhen, abzüge für an ausländische 
amtsträger gezahlte Bestechungsgelder aufzudecken und zu verbieten; und

In der Erwägung, dass der informationsaustausch zwischen den steuerbehörden 
und den anderen strafverfolgungsbehörden ein wichtiges instrument zur aufdeckung 
und ermittlung transnationaler Bestechungsfälle sein kann;

auf Vorschlag des ausschusses für steuerfragen und des investitionsausschusses;

I. EMPFIEHLT, dass:

i)  die Mitgliedsländer und die anderen Vertragsparteien des oeCd-Übereinkommens 
gegen Bestechung die steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an 
ausländische amtsträger für alle steuerzwecke auf wirksame weise ausdrücklich 
untersagen. eine derartige Untersagung sollte gesetzlich oder durch ein anderes 
rechtsverbindliches instrument festgelegt sein, das denselben effekt bewirkt, wie z.B.:

�� die Untersagung der steuerlichen abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an 
ausländische amtsträger;

�� die Untersagung der steuerlichen abzugsfähigkeit sämtlicher Bestechungsgelder 
oder ausgaben, die zur Förderung von gegen das strafgesetz oder sonstige Gesetze 
der jeweiligen Vertragspartei des oeCd-Übereinkommens gegen Bestechung 
verstoßenden korruptionshandlungen gezahlt bzw. getätigt werden.

die Versagung der steuerlichen abzugsfähigkeit ist nicht von der einleitung eines 
ermittlungsverfahrens durch die strafverfolgungsbehörden oder der einleitung eines 
Gerichtsverfahrens abhängig.

ii)  jedes Mitgliedsland und jede andere Vertragspartei des oeCd-Übereinkommens 
gegen Bestechung fortlaufend die wirksamkeit seiner gesetzlichen, administrativen 
und politischen rahmenbedingungen ebenso wie seiner Praktiken zur Untersagung 
der steuerlichen abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an ausländische amtsträger 
prüft. Bei diesen Prüfungen sollte bewertet werden, ob den steuerpflichtigen und den 
steuerbehörden angemessene Hinweise im Hinblick auf die art der ausgaben geliefert 
werden, die an ausländische amtsträger gezahlte Bestechungsgelder darstellen, und 
ob derartige Zahlungen von den steuerbehörden auch tatsächlich aufgedeckt werden. 



9© OECD 2012

eMPFeHlUnG des rats ÜBer steUerliCHe MassnaHMen ZUr weiteren BekäMPFUnG der  
BesteCHUnG aUsländisCHer aMtsträGer iM internationalen GesCHäFtsVerkeHr

iii) die Mitgliedsländer und die anderen Vertragsparteien des oeCd-Übereinkommens 
gegen Bestechung in erwägung ziehen, in ihren bilateralen steuerabkommen den 
optionalen text in Ziffer 12.3 des kommentars zu artikel 26 des oeCd-Musterabkommens 
zur Vermeidung der doppelbesteuerung aufzunehmen, dem zufolge „der Austausch von 
Steuerinformationen durch die Steuerbehörden mit den anderen Strafverfolgungsbehörden und 
den Justizbehörden über bestimmte Angelegenheiten von hoher Priorität (z.B. zur Bekämpfung 
von Geldwäsche, Korruption, Terrorismusfinanzierung)“ erlaubt ist, und wo es heißt:

„Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen können die von einem Vertragsstaat erhaltenen 
Informationen für andere Zwecke verwendet werden, wenn diese Informationen nach dem Recht 
beider Staaten für diese anderen Zwecke verwendet werden können und die zuständige Behörde 
des übermittelnden Staates diese Verwendung gestattet.“

II. EMPFIEHLT ferner, dass die Mitgliedsländer und die anderen Vertragsparteien des 
oeCd-Übereinkommens gegen Bestechung nach Maßgabe ihres jeweiligen rechtssystems 
einen wirksamen gesetzlichen und administrativen rahmen festlegen und leitlinien 
zur Verfügung stellen, um die Meldung durch die steuerbehörden von Verdachtsfällen 
der auslandsbestechung, die sie bei der ausübung ihrer dienstpflichten aufdecken, an 
die für die strafverfolgung zuständigen stellen des jeweiligen landes zu erleichtern. 

III. ERSUCHT die nichtmitgliedstaaten, die noch keine Vertragsparteien des oeCd-
Übereinkommens gegen Bestechung sind, die vorliegende empfehlung so weit wie 
irgend möglich anzuwenden.

IV. BEAUFTRAGT den ausschuss für steuerfragen zusammen mit dem investitions-
ausschuss, die Umsetzung der empfehlung zu überwachen und diese im rahmen seiner 
kontakte zu nichtmitgliedstaaten zu fördern, und dem rat gegebenenfalls Bericht 
darüber zu erstatten.

Vorbehalt Neuseelands (geändert am 5. Juni 2009)

Neuseeland: zu Teil II EMPFIEHLT ferner

neuseeland behält sich zu dem Vorschlag, dem zufolge der rat der oeCd empfehlen 
sollte, „dass die Mitgliedsländer und die anderen Vertragsparteien des oeCd-
Übereinkommens gegen Bestechung nach Maßgabe ihres jeweiligen rechtssystems 
einen wirksamen gesetzlichen und administrativen rahmen festlegen und leitlinien 
zur Verfügung stellen, um die Meldung durch die steuerbehörden von Verdachtsfällen 
der auslandsbestechung, die sie bei der ausübung ihrer dienstpflichten aufdecken, an 
die für die strafverfolgung zuständigen stellen des jeweiligen landes zu erleichtern“, 
seine Position vor.

in neuseeland gelten seit langem strenge Vertraulichkeitsregeln bezüglich 
auskünften über steuerpflichtige, die es dem inland revenue department nicht erlauben, 
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informationen über die in der vorgeschlagenen empfehlung enthaltenen Punkte mit 
den nationalen strafverfolgungsbehörden auszutauschen. daher erscheint es nicht 
möglich, dass neuseeland diese empfehlung ohne eine wesentliche änderung seiner 
politischen rahmenbedingungen und Gesetzgebung befolgt.

diese Bestimmungen sind Gegenstand einer eingehenden Prüfung im Hinblick auf 
eine Veränderung.
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Zusammenfassung

dieses Handbuch wurde ursprünglich als teil der Folgemaßnahmen zur oeCd-
empfehlung von 1996 über die steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern 
an ausländische amtsträger C(96)27/Final erarbeitet, die durch die neue empfehlung 
über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr C(2009)64 von Mai 2009 ersetzt worden 
ist. das Handbuch wird nunmehr mit der neuen empfehlung im rahmen der globalen 
sensibilisierungskampagne der oeCd zur Bekämpfung der korruption im internationalen 
Geschäftsverkehr neu aufgelegt. 

die existenz von Gesetzen, die die steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern 
untersagen, hat in Bezug auf die Bestechung ausländischer amtsträger eine stark 
abschreckende wirkung. Hierbei spielt jedoch die Frage der praktischen Umsetzung 
dieser Gesetze eine nicht zu vernachlässigende rolle. die abschreckende wirkung der 
entsprechenden Gesetzesänderungen hängt entscheidend davon ab, welche Maßnahmen 
ergriffen werden, um sicherzustellen, dass der steuerpflichtige die gesetzlichen 
Bestimmungen respektiert. 

im Zuge der in vielen ländern eingeführten gesetzlichen regelungen, die die 
steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern für ausländische amtsträger 
untersagen, beschloss der ausschuss für steuerfragen (CFa), zur implementierung 
entsprechender Gesetze ein Handbuch zu erstellen, das Betriebsprüfern dabei helfen 
soll, auffällige Zahlungen zu identifizieren, bei denen es sich um Bestechungsgelder 
handeln könnte. das vorliegende Handbuch „Bestechung“ für die Betriebsprüferpraxis 
zielt auch darauf ab, die länder bei der sensibilisierung ihrer Betriebsprüfer für die 
verschiedenen bei der Bestechung angewendeten Methoden zu unterstützen und 
ihnen instrumente an die Hand zu geben, um an ausländische amtsträger gezahlte 
Bestechungsgelder und die Bestechung von amtsträgern im innerstaatlichen Bereich 
aufzuspüren und als solche zu identifizieren. das Handbuch enthält nützliche juristische 
Hintergrundinformationen sowie praktische Hinweise: indizien, die auf den tatbestand 
der Bestechung hinweisen, Befragungstechniken, Beispiele für Bestechungsfälle, die 
im rahmen von Betriebsprüfungen als solche identifiziert wurden, ebenso wie ein 
standardformular für rückmeldungen des Betriebsprüfers an seine dienststelle, das 
die Beobachtung bestimmter trends und die risikoabschätzung erleichtern soll.

Für die einzelnen länder könnte es von interesse sein, dieses Handbuch ihren 
Finanzbeamten im rahmen der ausbildungsprogramme zur Verfügung zu stellen oder 
es für die erstellung eines eigenen Handbuchs zu verwenden, das es ihnen ermöglichen 
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könnte, ihren ganz spezifischen Verhältnissen rechnung zu tragen. das Handbuch 
enthält deshalb angaben darüber, an welchen stellen zusätzliche länderspezifische 
informationen aufgenommen werden könnten. es kann bei Betriebsprüfungen als 
Checkliste zu Grunde gelegt werden und auch dazu dienen, die anwendung der 
neuen empfehlung über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr zu fördern. 
das Handbuch „Bestechung“ für die Betriebsprüferpraxis ist auf der oeCd-website  
www.oecd.org/ctp/nobribes in 18 sprachen verfügbar.
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OECD-Handbuch „Bestechung“  
für die Betriebsprüferpraxis

Ziel des vorliegenden Handbuchs „Bestechung“ für die Betriebsprüferpraxis ist 
es, die länder bei der sensibilisierung ihrer Betriebsprüfer für die verschiedenen bei 
der Bestechung angewendeten Methoden zu unterstützen und ihnen instrumente 
an die Hand zu geben, um an ausländische amtsträger gezahlte Bestechungsgelder 
und die Bestechung von amtsträgern im innerstaatlichen Bereich aufzuspüren und 
als solche zu identifizieren. Für die einzelnen länder könnte es von interesse sein, 
dieses Handbuch ihren Finanzbeamten im rahmen der ausbildungsprogramme zur 
Verfügung zu stellen oder es für die erstellung eines eigenen Handbuchs zu verwenden, 
das es ihnen ermöglichen könnte, ihren ganz spezifischen Verhältnissen rechnung zu 
tragen. das Handbuch enthält deshalb angaben darüber, an welchen stellen zusätzliche 
länderspezifische informationen aufgenommen werden könnten. es kann auch bei 
Betriebsprüfungen als Checkliste zu Grunde gelegt werden.

Hintergrund der Initiative zum Thema Bestechung

die Zahlung von Bestechungsgeldern im internationalen Geschäftsverkehr gibt in 
moralischer und politischer Hinsicht anlass zu ernster Besorgnis, ist für die wirtschaft 
mit hohen kosten verbunden und behindert auf Grund der höheren transaktionskosten 
sowie der Verzerrung der wettbewerbs bedingungen die internationalen Handels- und 
investitionsströme. die steuerliche Behandlung von Bestechungsgeldern könnte diese 
Verzerrungen noch verstärken. 

Von den oeCd-Mitgliedstaaten und von mehreren nichtmitgliedstaaten wurde 1997 
das Über-einkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer amtsträger im 
internationalen Geschäftsverkehr ausgehandelt. das Übereinkommen trat am 15. Februar 
1999 in kraft. es wurde von allen oeCd-Mitgliedstaaten und einigen nichtmitgliedstaaten 
unterzeichnet. die Bestechung inländischer amtsträger ist in den meisten ländern ein 
straftatbestand. Vor dem Zustandekommen des Über einkommens war die Bestechung 
ausländischer amtsträger nach den Gesetzen vieler länder jedoch nicht strafbar. das 
oeCd-Übereinkommen ist daher ein wichtiger schritt im rahmen der aufeinander 
abgestimmten internationalen Bemühungen, Bestechung unter strafe zu stellen und 
die in den wirtschaftssystemen der ganzen welt um sich greifende korruption zu 
bekämpfen. es zielt darauf ab, die Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr 
zur erlangung von aufträgen zu unterbinden und die nationalen anstrengungen zur 
korruptionsbekämpfung zu unterstützen, die auf eine erhöhung der standards für eine 
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gute regierungsführung sowie auf eine stärkere einbeziehung der Zivilgesellschaft 
angelegt sind. das Übereinkommen verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zur 
Verabschiedung nationaler Gesetze, die die Bestechung ausländischer amtsträger unter 
strafe stellen. es enthält eine allgemeine definition des Begriffs der amtsträger, der alle 
Personen umfasst, die ein öffentliches amt innehaben. es verlangt, dass die Bestechung 
ausländischer amtsträger mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden strafen 
bedroht wird, die mit denen vergleichbar sind, die bei der Bestechung von amtsträgern 
im eigenen land zur anwendung kommen. 

was den steuerbereich anbelangt, so initiierte der ausschuss für steuerfragen (CFa), 
das wichtigste oeCd-organ für steuerpolitik, im Juni 1994 eine Untersuchung des 
steuerrechts der Mitgliedsländer mit dem Ziel, etwaige regelungen zu identifizieren, 
die der Bestechung ausländischer amtsträger indirekt Vorschub leisten könnten. 
der ausschuss kam überein, dass die Finanzverwaltungen dazu angehalten werden 
sollten, derartige regelungen zu ändern, soweit dadurch der Bestechung ausländischer 
amtsträger wirksam entgegengewirkt werden kann. 

im april 1996 verabschiedete der rat der oeCd auf Vorschlag des ausschusses für 
steuerfragen eine empfehlung über die steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern 
an ausländische amtsträger C(96)27/Final. darin werden Mitgliedstaaten, in denen die 
steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an ausländische amtsträger zulässig 
ist, ersucht, diese Bestimmungen in der absicht zu überprüfen, eine solche steuerliche 
abzugsfähigkeit zu untersagen. der rat der oeCd erkannte an, dass eine derartige 
initiative durch die tendenz, Bestechungsgelder an ausländische amtsträger als illegal 
zu behandeln, erleichtert werden könnte. in der empfehlung wird der ausschuss für 
steuerfragen angewiesen, die Umsetzung der empfehlung zu überwachen und diese im 
rahmen seiner kontakte zu nicht-oeCd-Mitgliedstaaten zu fördern. Flankiert wurde die 
empfehlung durch die am 23. Mai 1997 angenommene überarbeitete empfehlung des rats 
zur Bekämpfung der Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr, in der nachdrücklich 
die sofortige Umsetzung der empfehlung von 1996 durch die Mitgliedstaaten gefordert 
wird. die änderung der steuergesetze zur Untersagung der steuerlichen abzugsfähigkeit 
von Bestechungsgeldern wurde in den von der empfehlung betroffenen ländern sehr 
häufig davon abhängig gemacht, dass die Bestechung ausländischer amtsträger in den 
Mitgliedsländern zur straftat erklärt wird.

durch die empfehlung über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr von 2009 
wird die rolle der Finanzbehörden im kampf gegen die Bestechung weiter gestärkt, da 
sie explizite gesetzliche regelungen zur Untersagung der steuerlichen abzugsfähigkeit 
von Bestechungsgeldern verlangt und zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen 
den steuerbehörden und den strafverfolgungsbehörden bei der korruptionsbekämpfung 
auffordert. 
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nachdem nunmehr alle betroffenen länder, denen die empfehlung von 1996 galt, die 
steuerliche abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern an ausländische amtsträger durch 
entsprechende Gesetze untersagt haben, beschloss der ausschuss für steuerfragen, 
seine arbeiten in diesem Bereich weiter zu verfolgen und das oeCd-Handbuch für die 
aufdeckung von schmiergeldzahlungen an amtsträger zu erstellen, das im rahmen von 
Betriebsprüfungen zur besseren identifizierung von Bestechungsgeldern beitragen soll.

Prüfungshandbücher und -leitfäden ermöglichen es den Finanzbehörden, ihre 
Betriebsprüfer über empfehlenswerte Verfahren bei Betriebsprüfungen zu unterrichten, 
insbesondere zur aufdeckung verdächtiger Finanztransaktionen, wodurch auch etwaige, 
nicht abzugsfähige schmiergeldzahlungen identifiziert werden könnten. Handbücher 
und leitfäden könnten zudem informationen beinhalten, die das Bewusstsein der 
Betriebsprüfer für geschäftliche transaktionen schärfen, die mit Bestechung im 
Zusammenhang stehen. da viele Mitgliedstaaten im Begriff sind bzw. in erwägung 
ziehen, Handbücher für die Betriebsprüfungspraxis zu erarbeiten, schien es an der Zeit, 
sich über die Fragen Gedanken zu machen, die in solchen Handbüchern angesprochen 
werden sollten.

Einschlägige nationale Steuerbestimmungen

Definition des Begriffs der Bestechung

es gibt ebenso viele unterschiedliche definitionen wie erscheinungsformen der 
korruption. Bestechung ist eine spezielle art der korruption, die sich als geldwerter 
Vorteil definieren lässt, der einem amtsträger freiwillig mit dem Ziel gewährt wird, 
ihn bei der ausübung seiner dienstpflichten zu einer unrechtmäßigen Handlung bzw. 
zur Unterlassung einer Handlung zu bewegen, zu der er im rahmen seiner dienstlichen 
stellung verpflichtet wäre. 

Eventuell bestehende Verpflichtung des Betriebsprüfers, 
als Bestechungsgelder identifizierte Zahlungen den für die 
Strafverfolgung zuständigen Stellen seines Landes zu melden

ob der Betriebsprüfer verpflichtet ist, die von ihm identifizierten schmiergeldzahlungen 
den für die strafverfolgung zuständigen stellen seines landes zu melden, hängt vom 
rechtssystem des betreffenden landes ab. in einigen staaten sind die Finanzbehörden 
verpflichtet, Polizei, Justizbehörden und Gerichten auskünfte zu erteilen, wenn bei 
einem Bestechungsfall der Verdacht eines steuerrechtlichen straftatbestands besteht. in 
anderen ländern ist dies nicht der Fall. soweit die für die strafverfolgung zuständigen 

Die einzelnen Länder sollten an dieser Stelle einen Verweis auf die betref fenden 
nationalen Steuergesetze einfügen, die die steuerliche Abzugsfähigkeit von 

Bestechungsgeldern an ausländische Amts träger untersagen.
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stellen über entsprechende informationen verfügen, können sie diese auf der Grundlage 
eines internationalen abkommens über gegenseitige rechtshilfe an ihre amtskollegen 
in einem anderen land weitergeben. 

Etwaige Sonderregelungen bezüglich der Beweislast im Fall vermuteter illegaler 
Zahlungen

Indizien für Betrug oder Bestechung

Für die Verschleierung von schmiergeldzahlungen wenden steuerpflichtige im 
allgemeinen die gleichen Methoden an wie für die Verschleierung von einkommen. der 
Betriebsprüfer muss daher auf die gleiche art und weise nach Beweisen für Bestechung 
suchen wie bei vermutetem Betrug. steuerpflichtige, die ihre steuerschuld wissentlich zu 
gering angeben, hinterlassen meist bestimmte indizien, die eine identifizierung ermöglichen.

indizien für Betrug können eine oder mehrere vorsätzlich rechtswidrige Handlungen 
des steuerpflichtigen sein, die eigens dem Zweck der steuerhinterziehung dienen. 
diese indizien für Betrug lassen sich in zwei kategorien untergliedern, nämlich 
konkrete Hinweise und konkrete Handlungen. Betrug lässt sich grundsätzlich nur dann 
aufdecken, wenn entsprechende konkrete Handlungen vorliegen. konkrete Hinweise 
stellen hingegen anzeichen bzw. symptome dar oder deuten darauf hin, dass mög-
licherweise Handlungen stattgefunden haben, die dem Zweck der arglistigen täuschung, 
der Verschleie rung oder der Vortäuschung falscher tatsachen dienen. Hinweise allein 
liefern nicht den Beweis dafür, dass ein bestimmter Vorgang stattgefunden hat; es 
müssen zugleich konkrete Handlungen gegeben sein.

konkrete Handlungen sind definiert als Vorgänge, die folgende tatbestände erfüllen: 
arglistige täuschung, irreführung, tarnung, Verschleierung, versuchte Verheimlichung 
von Vorkommnissen bzw. Vortäuschung falscher tatsachen. ein Beispiel hierfür ist 
u.a. das weglassen bestimmter Geschäfts vorfälle, an deren stelle andere ähnliche 
Geschäftsvorfälle verbucht werden, die Verheimlichung von Bankkonten, das nicht-
einzahlen von einkünften auf Geschäftskonten und die Verschleierung der Herkunft 
von einnahmen. die im Folgenden aufgeführten indizien für Betrug sind auch für die 
identifizierung von schmiergeldern relevant. 

An dieser Stelle können länderspezifische Regelungen bezüglich einer eventuell 
bestehenden Verpflichtung des Betriebsprüfers aufgenommen werden, als 

Bestechungsgelder identifizierte Zah lungen den für die Strafverfolgung 
zuständigen Stellen seines Landes zu melden.

An dieser Stelle können länderspezifische Regelungen bezüglich der Beweislast  
aufgenommen werden, soweit diese von den allgemeinen Regelungen zur Frage  

der Beweislast bei vermuteter Bestechung abweichen.



OECD-HanDbuCH „bEstECHung“ für DiE bEtriEbsprüfErpraxis 2009

17© OECD 2012

Indizien für Betrug oder Bestechung: Betriebsausgaben oder Steuerabzüge

indizien für Betrug oder Bestechung können die Form annehmen, dass stark überhöhte 
oder fiktive steuerabzüge geltend gemacht werden.

Zahlungsmodalitäten

im Folgenden sind einige der Methoden beschrieben, mit deren Hilfe amtsträgern 
Geldbeträge zugeschleust werden. dabei handelt es sich keineswegs um neue Verfahren, 
und die hier vorgestellte auswahl, die zudem nur einen winzigen Bruchteil der gängigen 
Methoden ausmacht, soll lediglich deutlich machen, dass zur aufdeckung von Fällen 
der Bestechung von amtsträgern innovative Untersuchungsmethoden vonnöten sind.

Gelder wechseln über ein aktiv tätiges Unternehmen den Besitzer: ein von einem 
amtsträger kontrolliertes Unternehmen zahlt auf fingierte rechnungen über angeblich 
geleistete Beratungsdienste hin eine hohe Geldsumme an ein von ihm unabhängiges 
Unternehmen. dieses Unternehmen stellt sodann schecks zu Gunsten eines seiner 
Geschäftsleitungsmitglieder aus, das diese schecks in der Folge mit Hilfe eines 
Bankangestellten einlöst. der eingelöste Barbetrag wird dann an die Mitglieder der 
Geschäftsleitung des ersten Unternehmens zurückgeleitet, zu denen der amtsträger 
gehört.

Geldtransfer über eine Scheinfirma: es wird ein Bankkonto auf den namen 
einer scheinfirma eröffnet, die als Zwischenstation zur einlösung von schecks und 
Umwandlung in Bargeld dient. im namen der scheinfirma ausgefertigte rechnungen 
werden als Zahlungsbelege für anschaffungen benutzt. an das scheinunternehmen 
ausgestellte schecks werden dem konto gutgeschrieben, und anschließend werden 
die Barbeträge abgehoben.

Zahlung von Wahlkampfausgaben: ein Beispiel für indirekte Zuwendungen an 
Politiker besteht darin, dass das wahlkampfkomitee bzw. der kandidat eine unbezahlte 
rechnung über wahlkampf ausgaben vorlegt, etwa für gemietete lautsprecherwagen 
oder für das drucken von Flugblättern, Plakaten usw. 

Indirekte Zahlungen an Amtsträger: ein weg, um amtsträgern indirekt Gelder 
zuzuschleusen, sind Zahlungen über eine anwaltskanzlei. in diesem Fall fungiert 
der anwalt als bloßer Mittelsmann, auf den schecks zur Begleichung vorgeblicher 
juristischer dienstleistungen ausgestellt werden. der eingelöste scheck wird den 
treuhandkonten des rechtsanwalts gutgeschrieben, von denen dann auszahlungen 
an den amtsträger erfolgen. dieses Verfahren wird auch über Public-relations-, werbe- 
oder wirtschaftsprüfungsunternehmen durchgeführt.

eine andere Methode der indirekten schmiergeldzahlung besteht darin, dass ein 
spendenaufruf für eine nicht zum Zweck der Geschäftsausübung gegründete einrichtung 
ohne erwerbscharakter durch einen amtsträger erfolgt, der der obersten leitungsebene 
dieser einrichtung angehört.
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Dem Kunden wird ein gegenüber dem tatsächlichen Marktpreis überhöhter Betrag in 
Rechnung gestellt: die differenz zwischen dem empfangenen Betrag und dem normalen 
Preis wird dann nach abzug des dem betreffenden Unternehmen zustehenden Gewinns 
an eine Mittelsperson überwiesen (die schwierigkeit liegt darin, die Mittelsperson zu 
identifizieren, die in den Büchern des Unternehmens selten als solche ausgewiesen wird).

eine von einem Unternehmen getätigte ausgabe wird als Betriebsausgabe fakturiert 
für die Verwahrung von Gütern, die Überwachung des transports der Güter des 
Unternehmens oder seiner einrichtungen in dem land, in dem der auftrag abgewickelt 
wird.

Beauftragung eines architektenbüros mit der einrichtung oder dem ausbau der 
örtlichen infrastrukturen eines Unternehmens, wobei die Zahlung der entsprechenden 
Honorare auf Bankkonten erfolgt, die sich in sogenannten „steueroasen“ befinden.

Vereinnahmte lizenzgebühren werden in den Büchern eines Unternehmens nicht als 
einnahmen, sondern als Verbindlichkeiten verbucht. die Begleichung der angeblichen 
Verbindlichkeiten erfolgt vor dem ablauf des für das Unternehmen maßgebenden 
steuerjahrs. die Zahlung geht an eine Verwaltungsgesellschaft, der die lizenzgebühr 
angeblich zusteht und die sich in einer sogenannten „steueroase“ befindet. die tatsache, 
dass die lizenzgebühr von dem Unternehmen nicht als einnahme bzw. die Zahlung 
an die Verwaltungsgesellschaft nicht als aufwendung verbucht wird und dass das 
Unternehmen am Jahresende auch keine Verbindlichkeit ausweist, kann die aufdeckung 
einer Zahlung an einen amtsträger erschweren. 

Zur aufdeckung von schmiergeldzahlungen können die herkömmlichen 
Buchprüfungsverfahren angewendet werden. Hierzu bedarf es einer sorgfältigen 
Untersuchung der verschiedenen konten, um die richtigkeit der einzelnen ausgaben 
zu bestätigen und zu prüfen, welche speziellen Posten sich für Verschleierungsversuche 
eignen könnten. wurden für bestimmte Zahlungen tatsächlich leistungen erbracht und, 
wenn ja, stehen sie in einem angemessenen Verhältnis zu den gezahlten Beträgen? 
es sollte stets bedacht werden, dass auszahlungen nicht immer das sind, was sie zu 
sein scheinen. eine wirksame Prüfung setzt eine gründlichere analyse voraus, um 
festzustellen, ob tatsächlich eine auszahlung stattgefunden hat oder ob es sich nicht 
nur um ein Mittel zur ausschleusung von Bargeld handelt, dessen endempfänger ein 
amtsträger ist. 

Freiberufliche Dienstleistungen

sämtliche Zahlungsbelege über die inanspruchnahme freiberuflicher dienstleistungen 
müssen sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob sie nach ihrer Beschreibung und 
erläuterung den erbrachten leistungen angemessen oder ob ungewöhnliche 
kostenerhöhungen festzustellen sind. es hat sich gezeigt, dass viele Unternehmen einfach 
ihre Honorarforderungen für Projekte und spezielle Vorhaben künstlich auf Beträge 
erhöhen, die weit über dem für die tatsächlich erbrachten leistungen üblichen niveau 
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liegen. die Fakturierung überhöhter Beträge diente in diesem Zusammenhang dazu, im 
Vorfeld arrangierte Zuwendungen an Politiker oder amtsträger durch die betreffenden 
Unternehmen zu Gunsten des jeweils steuerpflichtigen wieder hereinzuholen. ein indiz 
kann auch die existenz hoher Zahlungen an Beratungsunternehmen sein, wenn die 
entsprechenden rechnungen nicht sehr präzise sind.

Reise- und Bewirtungskosten

spesenkontenprüfungen haben ergeben, dass illegale Zahlungen zuweilen als reise- 
und Bewirtungskosten getarnt steuerlich abgezogen werden. die spesenkonten und der 
schriftwechsel ausgewählter Unternehmensangehöriger wurden benutzt, um deren 
reiseroute zu ermitteln. schriftwechsel und spesenbelege des Verwaltungsrats (Board) 
wurden sorgfältig untersucht, um die politischen Veranstaltungen, anlässe oder reisen 
festzustellen, die mit politisch begründeten spenden im Zusammenhang standen. 
sämtliche oben erwähnten informationsquellen wurden dazu genutzt, datum, Zeitpunkt 
und ort zu identifizieren, die darauf schließen ließen, dass der steuerpflichtige an 
illegalen politischen aktivitäten beteiligt war. alle mit jeder einzelnen Veranstaltung in 
Zusammenhang stehenden reisekosten wurden den vom steuerpflichtigen beigebrachten 
originalbelegen entnommen. ein korrekturbedarf bestand vor allem in folgenden 
kategorien: 

�� reisekosten der Führungskräfte,

�� reisen mit gecharterten Flugzeugen – gleich, ob es sich um reisen von Beschäftig-
ten des betreffenden steuerpflichtigen oder um direktzahlungen für reisen eines 
kandidaten für ein politisches amt handelt,

�� kosten für die Piloten des Privatflugzeugs des betreffenden steuerpflichtigen, und

�� spesen bestimmter Mitarbeiter, einschließlich der direkt über kreditkarten 
abgerechneten ausgaben.

Indizien für Betrug oder Bestechung: Scheinbeschäftigte

lohnsummen können aus verschiedenen Gründen aufgebläht werden, u.a. durch 
schmiergeld zahlungen. in der regel wird mit dieser Methode der Zweck verfolgt, aus einem 
Unternehmen Mittel in Form steuerlich abzugsfähiger Beträge herauszuschleusen, ohne 
dass der empfänger die entsprechenden einnahmen versteuert. diese Vorgehensweise 
wird gewöhnlich angewendet, wenn das zahlende Unternehmen in einer Branche tätig 
ist, in der keine Geschäfte gegen Barzahlung stattfinden, so dass Geldentnahmen nur 
per scheck möglich sind. eine solche Methode kann zum Zweck der steuer hinterziehung 
eingesetzt werden, denn sie ermöglicht es dem steuerpflichtigen, sich die nötigen Mittel 
zur Zahlung von Bestechungsgeldern, schmiergelderpressung, Begleichung persönlicher 
ausgaben oder rückzahlung von spielschulden oder darlehen an kredithaie zu verschaffen. 

außerdem können lohnsummen dadurch aufgebläht werden, dass Funktionäre 
politischer Parteien auf den lohnlisten geführt werden, obwohl diese Personen dem 
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Unternehmen keinerlei Gegen leistungen für die Bezahlung erbringen. dieselbe technik 
kann bei öffentlichen amtsträgern angewendet werden.

Um Hinweise auf scheinbeschäftigte zu finden, muss der Betriebsprüfer das 
augenmerk auf die lohnlisten richten. die nachstehend genannten Umstände bedürfen 
besonderer aufmerksamkeit:

�� Besteht ein Verdacht oder ist bekannt, dass ein Unternehmen mit scheinbeschäftigten 
arbeitet, dann sollte der Übertragungsweg der schecks geprüft werden. werden die 
schecks in derselben Bank oder durch dritte eingelöst, besteht die Möglichkeit, dass 
die Bank oder die jeweiligen indossanten des schecks den Zahlungsempfänger kennen.

�� Gibt es in dem Unternehmen für die Mitarbeiter ein betriebliches altersversorgungs-
system o.ä., sollte bei ausgeschiedenen Personen überprüft werden, ob diese auch 
von den lohnlisten gestrichen wurden.

�� ein Unternehmen kann weiterhin schecks zu Gunsten eines ausgeschiedenen 
Mitarbeiters ausstellen. daher sollte der Betriebsprüfer nach dem Zufallsprinzip 
Personen auswählen und die namen mit den indossamenten zu verschiedenen 
Zeitpunkten im Jahresverlauf abgleichen.

�� Personal in schlüsselpositionen bzw. leitende angestellte können für verschiedene 
dienste an politische Parteien ausgeliehen werden, während ihr Gehalt weiter von 
ihrem arbeitgeber gezahlt wird. der Betriebsprüfer sollte versuchen, festzustellen, 
wo die angestellten die besagten dienste während der fraglichen Gehaltsperioden 
geleistet haben. eine Prüfung der eingereichten spesenabrechnungen könnte 
hilfreich sein, um zu bestimmen, an welchem ort sich der angestellte zu einem 
bestimmten Zeitpunkt aufgehalten hat. diese information kann als ausgangspunkt 
für ein späteres Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter dienen. 

Manche öffentlichen amtsträger verfügen nur über karge legitime einkommensquellen. 
Folglich könnten einige von ihnen versucht sein, ihr einkommen durch illegale aktivitäten 
aufzubessern. diese Personen finden möglicherweise ein Unternehmen, das bereit ist, 
sie auf ihre lohnlisten zu setzen und ihnen normale Gehaltsschecks auszustellen, 
selbst wenn sie keinerlei dienste dafür erbringen.

der Betriebsprüfer sollte seine Untersuchung auf den verdächtigten öffentlichen 
amtsträger ausdehnen und die Verwendung der Gehaltsschecks verfolgen, um zu 
ermitteln, ob ein teil des Geldes an das Unternehmen zurückgeflossen ist. steht 
das geprüfte Unternehmen in dem Verdacht, von dem öffent lichen amtsträger als 
deckmantel für unrechtmäßig bezogene einkünfte benutzt zu werden, sollte der Prüfer 
nach bestimmten indizien zur erhärtung seines Verdachts suchen:

�� indem er feststellt, ob die schecks von dem arbeitgeber eingelöst werden;

�� indem er nachprüft, ob der Beschäftigte über die nötigen Qualifikationen zur 
ausübung der Funktion verfügt, für die er sein Gehalt bezieht; 
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�� wenn aus den Büchern hervorgeht, dass der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Prüfung 
noch auf den Gehaltslisten geführt wird, sollte der Betriebsprüfer herausfinden, 
ob die besagte Person effektiv im Unternehmen anwesend ist; und

�� wenn der Beschäftigte als Verkäufer im außendienst tätig ist, sollte der Betriebsprüfer 
feststellen, wer die kunden sind und ob der Beschäftigte effektiv kontakte zu ihnen 
unterhält.

Für den Betriebsprüfer wird es u.U. erforderlich sein, informationen aus dem ausland 
anzufordern, wenn es sich bei dem scheinbeschäftigten um einen ausländischen 
öffentlichen amtsträger handelt (vgl. hierzu auch den abschnitt weiter unten über 
informationen, die bei Vertragsparteien von doppelbesteuerungsabkommen verfügbar 
sind). einige länder sind der ansicht, dass ein rückgriff auf scheinbeschäftigte in ihrem 
nationalen kontext wegen des hohen niveaus der sozialversicherungsbeiträge und der 
an der Quelle einbehaltenen steuern recht unwahrscheinlich ist.

Indizien für Betrug oder Bestechung: Buchführung und Buchungsbelege

Um Bestechungstatbestände aufzudecken, muss der Betriebsprüfer in der Buchführung 
und bei den Buchungsbelegen nach den üblichen anzeichen für Manipulation suchen. 
dazu gehören u.a.:

�� existenz zweier unterschiedlicher sätze von Geschäftsbüchern bzw. das Fehlen 
solcher Bücher;

�� Falscheintragungen oder abänderung von eintragungen in Büchern und auf 
Buchungsbelegen, Vor- bzw. rückdatierung von dokumenten, gefälschte rechnungen, 
aufträge, erklärungen oder sonstige gefälschte Unterlagen;

�� Fehlen einer angemessenen Buchführung, Urkundenunterdrückung oder weigerung, 
gewisse Unterlagen auszuhändigen, usw.

Indizien für Betrug oder Bestechung: Verhalten des Steuerpflichtigen

auch eine Beurteilung des Verhaltens des steuerpflichtigen kann nützliche Hinweise 
liefern, um Bestechungsvorgänge aufzudecken. Zu diesen indizien zählen u.a.:

�� Versuche zur Behinderung der Prüfung, indem z.B. sachdienliche Fragen nicht 
beantwortet oder vereinbarte termine wiederholt abgesagt werden bzw. die 
aushändigung von Unter lagen verweigert wird;

�� Zeugenaussagen von Beschäftigten zu illegalen Geschäftspraktiken des 
steuerpflichtigen;

�� Beseitigung von Büchern und Buchungsbelegen, namentlich kurz nach Beginn 
der Prüfung;

�� Zahlung unzulässiger Betriebsausgaben von bzw. im namen von Beschäftigten 
oder Bevoll mächtigten;
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�� rückdatierung von anträgen und damit zusammenhängender Unterlagen;

�� Versuche, den Betriebsprüfer zu bestechen.

Indizien für Betrug oder Bestechung: Verschleierungsmethoden

es können verschiedene Methoden angewendet werden, um Bestechungen zu 
verschleiern, wie z.B. Geschäftsabwicklungen außerhalb des normalen Geschäftsgangs, 
geheim gehaltene transaktionen, Falscheintragungen in den Büchern des auftraggebers 
bzw. des empfängers einer Zahlung, transfer von einkünften auf geheime Bankkonten, 
einzahlungen auf Bankkonten von strohmännern sowie durchführung von Geschäften 
unter falschem namen. 

Indizien für Betrug oder Bestechung: In einigen Ländern bestehende Pflicht zur 
Meldung von Provisionen und ähnlichen Zahlungen

in einigen ländern sind Zahlungen von Provisionen, Gebühren und ähnlichen 
entgelten an Gebietsansässige und Gebietsfremde meldepflichtig. Manche länder haben 
Meldepflichten für Zahlungen an natürliche Personen (einschließlich Provisionszahlungen) 
eingeführt, und diese informationen werden automatisch ausgetauscht. andere länder 
verfügen dagegen über ein system des steuereinbehalts auf solche Zahlungen, das 
es den steuerbehörden auch erlaubt, informationen über die identität der empfänger 
solcher Zahlungen zu erhalten.

auf Grund der Meldepflicht sind natürliche oder juristische Personen, die im rahmen 
ihrer Geschäftstätigkeit oder ausübung ihres Berufs Provisionen, Maklergebühren, 
rückerstattungen bzw. sonstige Gebühren oder entschädigungen an Gebietsansässige 
und Gebietsfremde zahlen, gehalten, diese Zahlungen jedes Jahr den steuerbehörden 
zu melden. diese Vorschrift kann für alle juristischen Personen, ungeachtet des 
Geschäftszwecks oder der Geschäftstätigkeit, gelten, namentlich auch für öffentliche 
Verwaltungen auf nationaler und lokaler ebene sowie einrichtungen unter öffentlicher 
kontrolle. Bei nichterteilung der verlangten informationen kann die steuerliche 
abzugsfähigkeit der getätigten Zahlun gen verweigert werden (selbst wenn die Zahlung 
in den Händen des empfängers effektiv besteuert wurde), und solche Verstöße können 
auch mit Geldbußen belegt werden. damit verfügt die steuerbehörde über ein instrument, 
mit dem sie die über Provisionszahlungen erteilten informationen analysieren kann 
und das sie außerdem gegebenenfalls als kriterium dafür heranziehen kann, ob eine 
Betriebsprüfung durchgeführt werden sollte, da derartige Zahlungen anhaltspunkte 
für korruptionsfälle liefern können. Gewöhnlich richtet sich die Überwachung durch 
die steuerbehörde auf folgende Fälle:

�� empfänger mit Geschäftssitz in sogenannten „steueroasen“;

�� Zahlung großer summen an einen empfänger, der bislang lediglich kleinere Beträge 
erhalten hatte;

�� Zunahme der gezahlten summen bzw. der Zahl der empfänger;
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�� Zahlung hoher Beträge an rechtsanwälte im ausland;

�� Zahlungen an empfänger in Gebieten, in denen das Unternehmen keine aktivität 
ausübt.

die Meldepflicht für Zahlungen von Provisionen, Gebühren und ähnlichen Beträgen 
oder die erhebung einer abzugsteuer für ähnliche Zahlungen an Gebietsansässige und 
Gebietsfremde kann einerseits dazu dienen, die Besteuerung der empfänger solcher 
einkommen zu gewährleisten, und andererseits Hinweise liefern, die die Überprüfung der 
steuerlichen Geltendmachung von Provisionen, bei denen es sich um nicht abzugsfähige 
Bestechungsgelder handeln könnte, nahelegen. Ferner ist es sinnvoll, im rahmen von 
steuerabkommen den Vertragspartner über derartige Zahlungen zu unterrichten und 
insbesondere den spontanen bzw. automatischen informationsaustausch über Provisionen, 
Gebühren und ähnliche Zahlungen zu fördern (vgl. den abschnitt weiter unten über 
informationen, die bei Vertragsparteien von doppelbesteuerungsabkommen verfügbar sind). 

Planung von Betriebsprüfungen und Kontrolle der Einhaltung von 
Vorschriften

in der Planungsphase und bei der durchführung der Überprüfung von 
steuererklärungen sollten der Prüfungsleiter und die Prüfer selbst ihr augenmerk 
auf Umstände lenken, die sich für illegale bzw. unzulässige Zahlungen wie z.B. 
schmiergelder eignen. in der Prüfungsplanung sollten, wenn dies sachdienlich  
und notwendig erscheint, folgende kontrollen in Bezug auf die einhaltung der Vorschriften 
vorgesehen werden:

�� Prüfung der internen revisionsberichte und der damit zusammenhängenden 
arbeits unterlagen, um festzustellen, ob es Hinweise auf die einrichtung schwarzer 
oder geheimer kassen durch das Unternehmen gibt; 

�� Untersuchung der vom steuerpflichtigen an andere staatliche aufsichtsbehörden 
weiter geleiteten kopien von Buchprüfungsberichten;

�� besonders aufmerksame Prüfung ausländischer Unternehmenseinheiten bzw. 
grenzüberschreitender Geschäfte, der Vertrags- oder Preisvereinbarungen und 
Geldtransfers sowie der nutzung von sogenannten „steueroasen“.

Informationen von anderen staatlichen Stellen

in der Planungsphase und bei der eigentlichen Prüfung der einzelnen Unternehmens-
einheiten sollten die Prüfungsleiter und die Prüfer selbst überlegen, welche informationen 
gegebenenfalls bei anderen staatlichen stellen angefordert werden könnten.

Länder, in denen eine Meldepflicht für Provisionen besteht, können an dieser 
Stelle einen Querverweis auf die einschlägige Gesetzgebung einfügen.
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Um informationen über schwarze kassen, Bestechungsgelder, Zuwendungen an 
politische Parteien und sonstige steuerrelevante informationen zu erhalten, könnten 
die Betriebsprüfer andere staatliche stellen kontaktieren, so z.B. die Börsenaufsicht 
oder die für die Versicherung von auslandsrisiken zuständigen staatlichen stellen. 

Bei Vertragsparteien von Doppelbesteuerungsabkommen verfügbare 
Informationen

Bei der Prüfung von Unternehmen sollten die Prüfungsleiter und die Prüfer 
ferner bedenken, welche informationen bei Vertragspartnern von steuerabkommen 
verfügbar sein könnten. ein solcher informationsaustausch kann sich auf verschiedene 
rechtsgrundlagen stützen, z.B. auf bilaterale steuerübereinkommen, die einen 
informationsaustausch gemäß artikel 26 des oeCd-Musterabkommens zur Vermeidung 
der doppelbesteuerung vorsehen, sowie multilaterale instrumente zur gegenseitigen 
amtshilfe in steuersachen. was die Bestechung ausländischer amtsträger betrifft, 
dürften die drei folgenden Formen des informationsaustauschs am zweckdienlichsten 
sein, nämlich der austausch auf ersuchen, der spontane austausch und der automatische 
austausch:

�� ein informationsaustausch auf ersuchen liegt vor, wenn ein Vertragsstaat einem 
anderen Vertragsstaat spezifische Fragen in Bezug auf einen bestimmten Fall 
unterbreitet. ein auskunftsersuchen kann daher nützlich sein, um den Charakter 
einer auffälligen Zahlung zu klären. Zudem kann möglicherweise auch ein ersuchen 
auf einleitung einer Betriebsprüfung im ausland gestellt oder sogar die anwesenheit 
eines ausländischen Betriebsprüfers bei einer Buchprüfung beantragt werden, 
wenn die gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden landes dies vorsehen.

�� ein spontaner informationsaustausch kann ebenfalls dazu beitragen, den Ursprung 
einer verdächtigen Zahlung aufzudecken. in einem solchen Fall werden die von 
dem amtsträger einer ausländischen steuerbehörde bei einem Prüfungs- oder 
ermittlungsverfahren festgestellten tatsachen, die für einen anderen staat für 
steuerzwecke von interesse sein könnten, letzterem ohne vorheriges ersuchen 
übermittelt. die informationen werden von den jeweils zuständigen Behörden 
eines staates weitergeleitet. 

�� Bei einem automatischen austausch werden informationen über spezifische 
einkommens elemente (passives einkommen, ruhegehälter) systematisch 
übermittelt. die OECD Recommendation on the Use of the OECD Model Memorandum 
of Understanding on Automatic Exchange of Information for Tax Purposes (empfeh lung 
über die Verwendung der oeCd-Mustervereinbarung über den automatischen 
informationsaustausch zu steuerzwecken – C(2001)28) befasst sich mit dem 

Die einzelnen Länder sollten in ihren Handbüchern weitere Beispiele nennen.
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automatischen austausch verschiedener arten steuerrelevanter informationen 
und unterstreicht namentlich die notwendigkeit einer verstärkten internationalen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Bestechung ausländischer amtsträger. in 
artikel 2 dieses dokuments wird festgestellt, dass „sich die zuständigen Behörden 
bemühen, informationen über Provisionen oder andere ähnliche Zahlungen 
auszutauschen“. im Übrigen wird in der empfehlung u.a. vorgeschlagen, dass 
sich die zuständigen Behörden darauf einigen, „den Austausch von steuerrelevanten 
Informationen (spontan oder auf Ersuchen) im Fall der folgenden Einkommenskategorien zu 
intensivieren: Provisionen, Maklergebühren und sonstige Vergütungen zu Gunsten natürlicher 
oder juristischer Personen“.

der informationsaustausch wird von den zuständigen Behörden der beiden staaten 
vorgenommen, die auf der Basis einer entsprechenden rechtsgrundlage dazu befugt 
sind. Unmittelbare kontakte zu ausländischen steuerbeamten sind nicht zulässig, es 
sei denn, die zuständigen Behörden erteilen hierzu eine sondervollmacht. werden die 
informationen ferner gemäß einer diesbezüglichen rechtsgrundlage, die einen solchen 
austausch vorsieht, zugänglich gemacht, verbietet der Geheim haltungsschutz die 
weitergabe von informationen, es sei denn, es handelt sich bei der straftat gleichzeitig 
auch um eine steuerstraftat, da die informationen „nur den Personen oder Behörden 
zugänglich gemacht werden dürfen, die mit der Veranlagung oder erhebung, der 
Vollstreckung oder strafverfolgung oder mit der entscheidung über einen rechtsbehelf 
hinsichtlich der von den Vertragsparteien erhobenen steuern befasst sind“.

Gleichzeitige Steuerprüfungen

Gleichzeitige steuerprüfungen können ein weiteres instrument zur ermittlung 
von schmiergeldzahlungen an ausländische amtsträger darstellen. im OECD Model 
Agreement for the Undertaking of Simultaneous Tax Examinations (oeCd-Musterabkommen 
zur durchführung zeitlich abgestimmter Betriebsprüfungen) von 1992 wird festgestellt, 
dass „der Hauptzweck derartiger Betriebsprüfungen u.a. darin besteht, die genaue 
Höhe der steuerschuld eines steuerpflichtigen in Fällen festzustellen, in denen z.B. 
nicht deklarierte einkommen, Geldwäsche, ‚kickbacks‘, Bestechungsgelder, illegale 
Zahlungen usw. nachgewiesen wurden“.

Mitgliedstaaten, die Übereinkommen zur durchführung gleichzeitiger steuerprüfungen 
schließen, werden aufgefordert, zu diesem Zweck das oeCd-Musterabkommen zur 
durchführung zeitlich abgestimmter Betriebsprüfungen von 1992 heranzuziehen, 
dem zufolge gleichzeitige steuerprüfungen insbesondere dazu dienen können, die 
richtige Höhe der steuerschuld eines steuerpflichtigen in Fällen zu ermitteln, in denen 
kickbacks, Bestechungsgelder, illegale Zahlungen usw. aufgedeckt wurden.

Die einzelnen Länder können an dieser Stelle ihre jeweiligen Verfahren zur 
Kontaktaufnahme mit der zuständigen nationalen Behörde beschreiben  

und auf ihre Leitlinien für den Informationsaustausch hinweisen.
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Prüfungstechniken

Zweck dieses abschnitts ist es, leitlinien für die Festlegung von Verfahren 
und techniken zu geben, auf die zur durchführung einer wirksamen Prüfung und 
insbesondere zur aufdeckung von Bestechungstatbeständen zurückgegriffen werden 
sollte. Computergestützte analyseprogramme können sich zur ermittlung von 
schmiergeldzahlungen als nützlich erweisen.

Methoden zur Sammlung von Erkenntnissen mit besonderer Relevanz für die 
Aufdeckung von Bestechungstatbeständen:

Hierzu zählen u.a.:

Analytische Tests – wie z.B. die analyse von Bilanzposten zur aufdeckung beson-
ders großer, ungewöhnlicher oder fragwürdiger konten. analytische tests, bei denen 
Vergleiche und Gegenüberstellungen vorgenommen werden, um konten und Geschäfts-
vorfälle zu ermitteln, die gegebenenfalls einer eingehenderen Untersuchung bedürfen, 
sind hilfreich.

Prüfung von Unterlagen – wie z.B. Bücher und Belege des steuerpflichtigen, um deren 
inhalt und richtigkeit zu verifizieren und die Übereinstimmung dieser Unterlagen mit 
den angaben in der steuererklärung zu analysieren.

Ermittlungen – wie z.B. Befragung des steuerpflichtigen oder (falls gesetzlich möglich) 
von dritten. Mit informationen von unabhängigen dritten kann die richtigkeit der vom 
steuerpflichtigen gegebenen informationen bestätigt bzw. verifiziert werden.

Nachprüfungen – wie z.B. rückverfolgung von Geschäftsvorfällen, um festzustellen, 
ob sie in den Büchern und Unterlagen des steuerpflichtigen korrekt erfasst und 
wiedergegeben wurden.

Befragungen

Zweck von Befragungen

sofern Befragungen während einer Betriebsprüfung gesetzlich zulässig sind, können 
mit ihrer Hilfe informationen über die bisherige finanzielle situation des steuerpflichtigen, 
seine Geschäftstätigkeit, seine Bücher und Unterlagen gesammelt werden. diese Gespräche 
dienen dazu, informationen zu erhalten, die nötig sind, um zu einem fundierten Urteil 
über ausmaß und tiefe einer Prüfung zu gelangen sowie noch klärungsbedürftige Fragen 
zu beantworten. Befragungen werden auch eingesetzt, um Hinweise zu erlangen, die 
verfügbare informationsbasis auszuweiten und Beweise zusammenzutragen.

Mündliche aussagen sind ein entscheidender Faktor für die klärung von steuerlich 
relevanten sachverhalten und namentlich für den nachweis von schmiergeldzahlungen, 
da auf diese weise informationen eingeholt werden können, die in Form von dokumenten 
ansonsten nicht verfügbar sind, und sachdienliche informationen geliefert werden, die 
den steuererklärungen nicht zu entnehmen sind. 



OECD-HanDbuCH „bEstECHung“ für DiE bEtriEbsprüfErpraxis 2009

27© OECD 2012

Zu befragende Personen

Gespräche, die der aufdeckung von Betrug oder der aufspürung von schmier-
geldzahlungen dienen, sollten immer mit den Personen geführt werden, die die beste 
kenntnis der gesamten vergangenen und aktuellen Finanzlage der natürlichen oder 
juristischen Person haben, die Gegenstand der Prüfung ist. diese Personen können 
z.B. der Vorstandsvorsitzende (Chief executive officer), der Finanzvorstand, der leiter 
des internationalen Geschäftsbereichs, der leiter des Geschäftsbereichs öffentliche 
Verwaltung, Mitglieder des Verwaltungsrats (Board), die nicht der Geschäftsführung 
angehören, aber Mitglied von Prüfungsausschüssen sind oder ähnliche Funktionen 
ausüben, sowie gegebenenfalls andere Personen sein.

Dokumentierung der Gespräche

nach abschluss des Gesprächs sollten die Betriebsprüfer eine aktennotiz zu der 
Befragung erstellen, aus der das datum, der Zeitpunkt, der ort, die anwesenden Personen 
sowie die wesentlichen ergebnisse des Gesprächs hervorgehen. der Betriebsprüfer sollte 
diese aktennotiz unterzeichnen und datieren. sie ist dann der akte für den jeweiligen 
Fall beizulegen. das kann für die Betriebsprüfung selbst, aber auch dann von nutzen sein, 
wenn der Prüfer gesetzlich verpflichtet ist, die zuständigen strafverfolgungsbehörden 
über Bestechungsfälle zu unterrichten.

Gesprächstechniken

den Befragungstechniken gebührt besondere aufmerksamkeit. es ist wichtig, 
dass der Betriebsprüfer immer die kontrolle über das Gespräch behält, und zwar 
insbesondere dann, wenn Verdacht auf schmiergeldzahlungen besteht. die Prüfer 
sollten den rhythmus und die richtung des Gesprächs bestimmen. dabei sollte auch 
ständig darauf geachtet werden, dass der steuerpflichtige sachdienliche informationen 
erteilt und nicht vom thema abschweift. 

Konstruktion der Fragen

Für das Gespräch mit dem steuerpflichtigen können vier arten von Fragen gestellt 
werden: offene Fragen, geschlossene Fragen (bei denen nur eine mögliche antwort 
existiert), sondierungsfragen sowie suggestivfragen. der Betriebsprüfer hat darüber 
zu entscheiden, welche art von Fragen ihm am zweckdienlichsten erscheint, um den 
nachweis für illegale Zahlungen und/oder Bestechungsgelder erbringen zu können.
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Art der Frage Beschreibung

Offene Fragen Die Fragestellung zielt auf eine ausführliche Antwort ab, die Aufschluss 
über einen Vorgang, eine Folge von Ereignissen oder eine Beschreibung 
geben soll. Solche Fragen bieten sich z.B. an, um Aufschluss über die 
Geschäftstätigkeit des Steuer pflichtigen zu erhalten. Der Vorteil derartiger 
Fragen liegt darin, dass ihre Beantwortung einen Überblick über gewisse 
Aspekte der Vorgeschichte des Steuerpflichtigen gibt. Der Nachteil besteht 
darin, dass sie zu Abschweifungen ver leiten können.

Geschlossene Fragen Diese Art von Fragen eignet sich eher dazu, genaue Informationen z.B. 
über Daten, Namen und Beträge zu erlangen. Hierbei handelt es sich um 
spezifische und direkte Fragen. Sie dienen dazu, Hintergrundinformationen 
zu erhalten, z.B. über Zahlungen an öffentliche Amtsträger. Derartige Fragen 
sind nützlich, wenn es dem Steuerpflichtigen schwer fällt, eine genaue 
Antwort zu geben. Sie dienen auch dazu, Antworten auf offene Fragen zu 
präzisieren. Ihr Nachteil liegt darin, dass sich die Antwort präzise auf das 
Gefragte beschränkt und der Steuerpflichtige darauf u.U. gereizt reagiert.

Sondierungsfragen Bei Sondierungsfragen sind die Elemente der offenen und der geschlossenen 
Fragen miteinander kombiniert. Sie dienen dazu, einen Sachverhalt 
eingehender zu durchleuchten. Wenn z.B. Zweifel bezüglich der Ausgaben 
eines Steuerpflichtigen für Beratungsdienste bestehen, könnte die Frage 
lauten: „Worin liegt der geschäftliche Zweck einer solchen Ausgabe?“ Der 
Vorteil dieser Art von Fragen ist, dass die Antwort des Steuerpflichtigen 
gelenkt, aber nicht eingeschränkt wird.

Suggestivfragen Suggestivfragen deuten darauf hin, dass der Befrager bereits zu einem 
Schluss gekommen ist, oder lassen durchblicken, welche Antwort er zu hören 
wünscht. Diese Art von Fragen sollte nur in beschränktem Umfang gestellt 
werden, so z.B. um eine Bestätigung zu erhalten, da die Formulierung der 
Frage die Antwort beinhaltet. Ein Beispiel hierfür wären: „Sie haben also 
keine Rechnungen über Beratungskosten aufbewahrt?“

Evaluierung der internen Kontrollen des Steuerpflichtigen

definitionsgemäß handelt es sich bei internen kontrollen um „sämtliche Maßnahmen 
und Verfahren, die der steuerpflichtige anwendet, um geschäftliche aktivitäten zu 
ermitteln, zu messen und zu wahren und um rechtserhebliche Falschangaben über 
Finanzdaten zu vermeiden“. die evaluierung der internen kontrollverfahren eines 
steuerpflichtigen ist notwendig, um die Verlässlichkeit der Geschäfts bücher und 
-unterlagen festzustellen, was insbesondere dann zweckmäßig ist, wenn ein Verdacht 
auf Betrug oder unzulässige Zahlungen besteht. die Beurteilung der internen kontrollen 

Die einzelnen Länder können an dieser Stelle einen Querverweis auf ihre 
jeweiligen nationalen Bestimmungen für die Befragung von Steuerpflichtigen 

im Rahmen von Betriebsprüfungen einfügen.
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ist wichtig, um eine entscheidung über die bei der Prüfung anzuwendenden geeigneten 
Buchprüfungsmethoden zu treffen.

Wichtigste Schritte zur Evaluierung der internen Kontrollen

die evaluierung der internen kontrollen kann als analyse beschrieben werden, die von 
dem Betriebsprüfer vorgenommen wird, um sich über die gesamte Funktionsweise des 
Unternehmens zu informieren und dies entsprechend zu dokumentieren. die wichtigsten 
schritte eines solchen evaluierungsprozesses bestehen darin, den kontrollrahmen, das 
Buchführungssystem und die kontrollverfahren zu verstehen.

Kontrollrahmen

 der erste Bereich, in den sich die Betriebsprüfer einarbeiten müssen, betrifft 
die in dem jeweiligen Unternehmen vorhandenen rahmenbedingungen für die 
kontrolle. sie setzen sich aus vielen Faktoren zusammen, die Unternehmenspolitik und 
-verfahren beeinflussen. diese Faktoren umfassen Philosophie und Führungsstil der 
Unternehmensleitung, organisationsstruktur, Personalpolitik sowie externe einflüsse, 
die sich auf das Unternehmen auswirken, und können allesamt einen Hinweis auf 
mögliche Bestechungstatbestände geben. Um den kontrollrahmen evaluieren zu können, 
müssen die Prüfer die Funktionsweise des Unternehmens im einzelnen verstehen.

Buchführungssystem

der zweite wichtige aspekt der internen kontrollen, über den sich die Prüfer 
kenntnis verschaffen müssen, ist das Buchführungssystem. eine gute kenntnis des 
Buchführungssystems gibt aufschluss über einen Großteil der von dem betreffenden 
steuerpflichtigen durchgeführten transaktionen. 

die Prüfer müssen sich über den täglichen Geschäftsbetrieb des Unternehmens 
im Hinblick auf kunden, lieferanten, Geschäftsführer, Umsätze, ausgeführte 
arbeit, Preisgestaltung, standort, arbeitskräfte, eingesetzte aktiva, Produktion und 
aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen informieren.

Kontrollverfahren

die kontrollverfahren sind die von der Unternehmensleitung festgelegten Maßnahmen 
und Verfahren zur realisierung der Unternehmensziele. es handelt sich um Methoden, 
mit denen sichergestellt werden soll, dass das Unternehmen in der beabsichtigten weise 
funktioniert. die trennung der Zuständigkeitsbereiche ist die erste kontrollmethode, 
die für den Prüfer von interesse sein sollte. eine saubere trennung schränkt die 
Möglichkeit ein, dass einzelne Personen im rahmen ihrer normalen tätigkeit Fehler 
oder Unregelmäßigkeiten begehen und verbergen, wie z.B. Zahlung von schmiergeldern.
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Besondere Prüfungsverfahren

Bei der auswahl der vorzunehmenden detailprüfungen und der Festlegung der dafür 
anzu wendenden Verfahren sollte sich der leiter der Betriebsprüfung stets des Zwecks 
der Untersuchung, ihrer gewünschten tiefe sowie der art der kontrolle bewusst sein.

das spezifische Ziel einer solchen detailprüfung sollte in dem Maßnahmenkatalog 
der sonderprüfung klar definiert sein. so könnte z.B. das Ziel einer detailprüfung darin 
bestehen, festzustellen, ob Zahlungen an öffentliche amtsträger geleistet wurden. 
dabei sollten gezielt das konto bzw. die konten unter die lupe genommen werden, die 
am ehesten für Geschäfte mit Unternehmen benutzt worden sein könnten, bei denen 
erfahrungsgemäß die wahrschein lichkeit von schmiergeldzahlungen besonders groß ist.

schmiergeldzahlungen können in allen Branchen vorkommen. derartige Zahlun-
gen wurden häufig in sektoren aufgedeckt, in denen technisches know-how ein 
schlüsselelement darstellt. ein anderer gemeinsamer aspekt könnte in der tatsache 
bestehen, dass für die ausübung der jeweiligen Geschäftstätigkeit eine behördliche 
Genehmigung erforderlich ist. Beispiele für diese Branchen sind die erdölförderung, 
die Bauwirtschaft und das Verarbeitende Gewerbe sowie auch infrastrukturinvestitio- 
nen im telekommunikationsbereich und Bau von kraftwerken. als illustration für  
einen Bestechungstatbestand im Bereich der erdölförderung möge folgender Fall dienen:

leitende angestellte eines Unternehmens, das im Bereich der erdöl- und erdgas-
exploration und -förderung tätig ist, genehmigten Zahlungen an den Handelsvertreter 
ihrer ausländischen tochtergesellschaft, der diese an ausländische amtsträger 
weiterleitete, um so auf eine für diese ausländische tochtergesellschaft positive 
entscheidung der Behörden hinzuwirken. diese Zahlungen wurden dadurch 
verschleiert, dass sie als käufe bzw. reparaturen von ausrüstungsmaterial 
dargestellt und verbucht wurden. 

Schwarze Kassen

in diesem abschnitt werden Prüfungstechniken und Methoden zur Überwachung der 
einhaltung der Vorschriften aufgeführt, die dazu beitragen können, schwarze kassen von 
Unternehmen oder andere Methoden aller art zur Umgehung von steuervorschriften bzw. 
zur schmiergeldzahlung an öffentliche amtsträger aufzuspüren und zu untersuchen. 
derartige Methoden zur einrichtung von schwarzen kassen und zur vorsätzlichen 
Falschdarstellung des zu versteuernden Unternehmenseinkommens verdienen in der 
steuergesetzgebung der einzelnen länder besondere Beachtung. 

Definition 

schwarze kassen von Unternehmen sind konten oder kontengruppen, die gewöhn-
lich mit Hilfe komplexer Mechanismen an der normalen internen kontrolle eines 
Unternehmens vorbei eingerichtet werden, um damit spenden an politische Parteien, 
schmiergelder, kickbacks, persönliche ausgaben von Führungskräften und andere 
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illegale aktivitäten zu finanzieren. daran sind in der regel Mitarbeiter der höchsten 
ebene beteiligt, und bei den entsprechenden Mechanismen wird auf verschiedene 
transaktionen mit Hilfe inländischer wie auch ausländischer tochtergesellschaften 
zurückgegriffen. 

Beispiele

�� die übliche Praxis besteht darin, dass sich die einheimische Muttergesellschaft 
einer auslän dischen tochtergesellschaft, eines ausländischen Beraters oder eines 
bei einer ausländischen Bank unterhaltenen kontos zur Geldwäsche bedient und 
die so generierten Mittel in bar an die Muttergesellschaft zurückgeführt werden, 
wo sie als schwarze kasse dienen, aus der Zahlungen an inländische öffentliche 
amtsträger geleistet werden. die Mittel werden natürlich nicht repatriiert, wenn 
sie für einen ausländischen öffentlichen amtsträger bestimmt sind. 

�� schwarze kassen können auch durch Honorarnachlässe ausländischer rechtsberater 
gebildet werden: der ausländische rechtsberater, der für das inländische 
Unternehmen legitime Beratungsdienste erbracht hat, stellt überhöhte rechnungen 
an das Unternehmen aus und transferiert dann den zu viel gezahlten Betrag in 
bar an den leiter der Finanzabteilung des Unternehmens. 

�� leitende angestellte oder Personen in schlüsselpositionen erhalten Zusatz-
vergütungen gegen das Versprechen, dass sie einen gewissen Prozentsatz davon 
oder den gesamten nettobetrag (abzüglich der einkommensteuern) in Form von 
spenden an politische Parteien oder schmiergeldzahlungen zur Verfügung stellen. 

�� Überkapitalisierung des Unternehmens: immobilien oder bewegliche sachen werden 
von einem Unternehmen zu einem über dem Marktwert liegenden Preis angekauft. 
der zu viel gezahlte Betrag wird zurückerstattet oder rückvergütet und vom initiator 
dieser transaktion dazu verwendet, Beiträge an politische organisationen oder 
Zahlungen an einen öffentlichen amtsträger zu leisten.

�� es werden Beiträge an anwaltskanzleien gezahlt, die als Mittler dienen und die 
Gelder auf treuhandkonten einzahlen, von denen diese Mittel dann an ein von 
dem betreffenden Unternehmen benanntes wahlkampfkomitee oder an einen 
öffentlichen amtsträger transferiert werden.

Verfahren zur Identifizierung ungewöhnlicher Zahlungen durch leitende 
Angestellte des betreffenden Unternehmens

ein Betriebsprüfer kann zur aufdeckung von Bestechungstatbeständen auch direkte 
Fragen stellen. der Prüfungsleiter wird in jedem Fall darüber entscheiden, ob die in 
Übersicht 1 enthaltenen Fragen 1 bis 5 ausgewählten Führungskräften des Unternehmens, 
angestellten in schlüsselpositionen oder anderen Personen gestellt werden sollen 
oder nicht. soweit diese Fragen bereits bei einer vorherigen Prüfung beantwortet 
wurden, sollten die in Übersicht 2 aufgeführten leitlinien für die entscheidung darüber 
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herangezogen werden, ob die Fragen auch in den darauffolgenden Jahren gestellt 
werden sollen. 

es können zusätzliche Fragen gestellt werden, wenn die antwort auf eine der Fragen 
oder spezifische tatsachen und Umstände eines Falls dies rechtfertigen; hierbei sollte 
jedoch erwogen werden, einen steuerjuristen der Finanzbehörde um Unterstützung 
bei der Formulierung solcher Fragen zu ersuchen. 

Bei den für die Befragung ausgewählten Personen sollte es sich um ehemalige 
oder noch in ihrem amt befindliche angestellte oder Mitglieder des Verwaltungsrats 
(Board) handeln, von denen angenommen werden kann, dass sie über hinreichende 
Vollmachten, kontrollfunktionen und kenntnisse der Geschäftsaktivitäten verfügten 
bzw. verfügen, um über einen möglichen Missbrauch von Gesellschaftsmitteln informiert 
zu sein. es kann sich z.B. um den Vorstandsvorsitzenden (Chief executive officer), 
den Finanzvorstand, den leiter des internationalen Geschäftsbereichs, den leiter des 
Geschäftsbereichs öffentliche Verwaltung, Mitglieder des Verwaltungsrats (Board), die 
nicht der Geschäftsführung angehören, aber Mitglied von Prüfungsausschüssen sind 
oder ähnliche Funktionen ausüben, sowie gegebenenfalls um andere Personen handeln. 

den für die Befragung ausgewählten Personen muss deutlich gemacht werden, 
dass der Begriff „Unternehmen“ den steuerpflichtigen, der Gegenstand der Prüfung 
ist, möglicherweise vorhandene tochtergesellschaften, Muttergesellschaften oder 
verbundene Unternehmen sowie sämtliche Joint Ventures, Personengesellschaften, 
treuhandvermögen oder sonstige Zusammenschlüsse umfasst, an denen das 
Unternehmen beteiligt ist. die befragten Personen müssen davon in kenntnis gesetzt 
werden, auf welche Jahre sich die Fragen beziehen. 

die Jahre, auf die sich die Fragen beziehen, müssen je nach einzelfall bestimmt 
werden. 

die Methode zur Vorlage der Fragen, die Frist für die mündliche Beantwortung sowie 
die Frist für den eingang der schriftlichen, beglaubigten antworten werden vom leiter 
der Betriebsprüfung bestimmt. 

wenn sich eine Person weigert, eine Frage des Betriebsprüfers zu beantworten oder 
eine schriftliche erklärung eidlich oder eidesstattlich zu bestätigen, kann diese Person, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind, durch gerichtliche 
Verfügung zur Zeugenaussage gezwungen werden. 

wird eine der Fragen mit Ja beantwortet, sollten alle einzelheiten im Zusammenhang 
mit der betreffenden Geschäftstätigkeit in erfahrung gebracht werden. die antworten 
auf sämtliche Fragen werden im Zusammenhang mit allen anderen verfügbaren 
informationen geprüft. sind weitere Präzisierungen notwendig, sollten zusätzliche 
Befragungen stattfinden.
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Fragebogen für den Einsatz bei Betriebsprüfungen (falls in dem jeweiligen Land 
rechtlich zulässig)

Bei der Prüfung der steuerschuld eines Unternehmens können zunächst folgende 
Fragen vor gelegt werden:

�� Geben sie bitte ihre stellung innerhalb des Unternehmens und ihren speziellen 
Zuständig keitsbereich an. die Fragen, die wir ihnen vorlegen werden, beschränken 
sich jedoch nicht ausschließlich auf informationen, von denen sie im Zuge ihrer 
dienstlichen aufgaben kenntnis erhalten haben. sie sollten bei ihren antworten 
vielmehr von ihrem gesamten wissen, ihren Überzeugungen und erinnerungen, 
unabhängig von der jeweiligen Quelle, ausgehen.

�� sie sollten in kenntnis der auf Meineid stehenden strafen1 erklären, dass ihre 
antworten nach bestem wissen der wahrheit entsprechen und in allen wesentlichen 
Punkten zutreffend sind. sie können ihre antworten gegebenenfalls um alle 
eventuell nützlichen einzelheiten ergänzen. wenn sie sich nicht sicher sind, ob 
ein spezieller Geschäftsvorfall dem in der Frage angesprochenen sachverhalt 
entspricht, können sie die angelegenheit mit dem Betriebsprüfer besprechen. sollten 
sie danach der auffassung sein, bestimmte Fragen nur mit Vorbehalt beantworten 
zu können, sollten sie die art des Vorbehalts unmissverständlich klar machen.

(anmerkung: sollte der Betriebsprüfer befinden, dass die Vorbehalte unklar sind oder zu 
Unrecht vorgebracht werden bzw. dass die antwort auf eine Frage näherer erläuterungen 
bedarf, so kann der Prüfer ihnen zusätzliche Fragen zur Beantwortung vorlegen.)

der hier verwendete Begriff „Unternehmen“ gilt generell nicht nur für das spezielle 
Unternehmen, auf das Bezug genommen wird, sondern schließt auch alle tochter- 
gesellschaften, Muttergesellschaften oder verbundenen Unternehmen sowie sämtliche 
Joint Ventures, Personengesellschaften, treuhandvermögen oder sonstige Zusammen-
schlüsse mit ein, an denen das Unternehmen beteiligt ist.

1. strafen wegen Meineids sind möglicherweise nicht in allen rechtssystemen vorgesehen.
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Übersicht 1:  Fragebogen zur Verwendung bei Betriebsprüfungen

Hat das Unternehmen selbst, einer seiner leitenden oder sonstigen angestellten bzw. irgendein 
anderer Bevollmächtigter des Unternehmens in der Zeit von __________ bis __________ an andere 
natürliche oder juristische Personen im öffentlichen oder privaten sektor des in- oder auslands, 
sei es in Form von Geldleistungen, Besitzübertragungen oder dienstleistungen, direkt oder indirekt 
Bestechungs-, schmiergeld- oder sonstige vergleichbare Zahlungen rechtmäßiger oder unrechtmäßiger 
art geleistet, um sich dadurch eine Vorzugsbehandlung bei Geschäftsanbahnungen oder spezielle 
Zugeständnisse zu sichern bzw. um sich für eine Vorzugsbehandlung bei Geschäftsanbahnungen 
oder für bereits erhaltene spezielle Zugeständnisse erkenntlich zu zeigen?

wurden in der Zeit von __________ bis __________ Geldmittel oder sonstiges eigentum des 
Unternehmens in Form von schenkungen oder leihgaben bzw. auf andere art, direkt oder indirekt, 
zu Gunsten bzw. zu Ungunsten einer regierung, einzelner regierungsbehörden, einer politischen 
Partei, eines politischen kandidaten oder eines politischen ausschusses im in- oder ausland zur 
Verfügung gestellt?

Hat in der Zeit von __________ bis __________ ein leitender oder sonstiger angestellter, ein auftragnehmer 
oder Bevollmächtigter des Unternehmens von diesem Unternehmen für dienstleistungen zu Gunsten 
oder zu Ungunsten einer regierung oder einzelner regierungsbehörden, einer politischen Partei, 
eines politischen kandidaten oder eines politischen ausschusses im in- oder ausland, mittelbar 
oder unmittelbar eine Vergütung seines Zeit- und kostenaufwands erhalten?

Hat das Unternehmen in der Zeit von __________ bis __________ einem leitenden oder sonstigen 
angestellten bzw. irgendeiner anderen Person ein darlehen, eine schenkung oder eine sonstige 
Zahlung für direkte oder indirekte Beiträge gewährt, die die betreffende Person zu Gunsten oder zu 
Ungunsten einer regierung, einzelner regierungsbehörden, einer politischen Partei, eines politischen 
kandidaten oder eines politischen ausschusses im in- oder ausland geleistet hat bzw. noch leisten soll?

Hat das Unternehmen bzw. ein sonstiger Bevollmächtigter des Unternehmens in der Zeit von 
__________ bis __________  ein Bank- oder sonstiges konto im in- oder ausland unterhalten, das in 
den Büchern und aufzeichnungen des Unternehmens nicht auftaucht oder das nicht als auf den 
namen des Unternehmens lautend aufgelistet, betitelt oder benannt ist?
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Übersicht 2:  Leitlinien für den Gebrauch des Fragebogens über 
schwarze Kassen  (Schmiergeldkonten) von Unternehmen bei 
künftigen Betriebsprüfungen 

in den bisher geprüften Fällen wurden besonders aufschlussreiche ergebnisse 
im Zusammenhang mit multinationalen Unternehmen gefunden, die erhebliche 
auslandsaktivitäten unterhielten. die entschei dung, ob es angebracht ist, die jeweiligen 
Fragen in den Folgejahren zu stellen, sollte u.a. davon abhängig gemacht werden:

ob das Unternehmen in der Vergangenheit unrechtmäßige Zahlungen geleistet hat oder in irgendeiner 
Form an schmiergeldzahlungen beteiligt war;

ob aktuelle informationen vorliegen, die auf die existenz oder die starke wahrscheinlichkeit von 
unrechtmäßigen Zahlungen bzw. aktivitäten im Zusammenhang mit schwarzen kassen hinweisen;

ob unrechtmäßige Zahlungen oder schwarze kassen bei konkurrierenden Unternehmen oder anderen 
Unternehmen der gleichen Branche bekannt sind;

wie eingehend die unternehmensinternen kontrollen zur Verhinderung unrechtmäßiger Zahlungen 
bzw. der anlage von schwarzen kassen sind;

wie intensiv die internen rechnungsprüfer und/oder externen abschlussprüfer des Unternehmens 
ihre kontrollen auf die existenz unrechtmäßiger Zahlungen bzw. die einrichtung von schwarzen 
kassen ausdehnen;

ob das Unternehmen über eine wirksame Politik bezüglich unrechtmäßiger Zahlungen bzw. schwarzer 
kassen verfügt;

ob das Unternehmen Produkte herstellt, die auf besonders wettbewerbsintensiven Märkten abgesetzt 
werden, insbesondere Produkte, die strengen staatlichen kontrollen unterliegen;

ob das Unternehmen nennenswerte Geschäfte mit staatlichen einrichtungen aller ebenen im in- oder 
ausland abwickelt bzw. aktivitäten mit quasistaatlichen organisationen im ausland durchführt;

ob das Unternehmen über eine Unternehmenseinheit im ausland mit eigener rechtspersönlichkeit 
verfügt, die von der inländischen Muttergesellschaft kaum oder nicht direkt kontrolliert wird;

ob das Unternehmen größere akquisitionen getätigt hat bzw. ob nennenswerte Veränderungen bei 
eigentumsverhältnissen, Management oder art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingetreten 
sind;

ob im Zuge der Prüfung Versuche zu tage treten, offensichtlich unzulässige aktivitäten zu verschleiern, 
bzw. ob sachverhalte in Verbindung mit unüblichen Genehmigungsverfahren aufgedeckt werden, 
durch die die üblichen Genehmigungsprozesse umgangen wurden;

ob irgendwelche sonstigen Faktoren nach ansicht des Prüfungsleiters derartige Fragen angemessen 
erscheinen lassen.

die entscheidung, ob die Fragen gestellt werden sollen oder nicht, ist nicht von einzelnen Faktoren oder 
Faktorkombinationen abhängig, sondern liegt im ermessen des Prüfungsleiters unter Berücksichtigung 
der gesamten vorstehenden kriterien. sie muss in den Berichtsunterlagen des Betriebsprüfers 
ausführlich begründet werden.
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Überwachung von Schmiergeldzahlungen: Standardformular für 
Betriebsprüfer zur Meldung aufgedeckter Bestechungsfälle an ihre 
vorgesetzte Stelle

es wird den steuerbehörden nahegelegt, in ihrer zentralen Prüfstelle ein system 
zur laufenden Beobachtung von schmiergeldzahlungen einzurichten, die im Zuge 
der Betriebsprüfungen aufgedeckt wurden. die Betriebsprüfer könnten die über die 
aufgedeckten Bestechungsfälle gesammelten informationen weitergeben, um eine 
datenbank aufzubauen, die für statistische Zwecke, aber auch für die Feststellung 
allgemeiner tendenzen sowie als Hilfsmittel für die Festlegung des Prüfungsplans 
herangezogen werden könnte. das hier vorgestellte Formular soll das Berichtsverfahren 
erleichtern. es kann den Bedürfnissen und spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen 
landes angepasst werden.
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Formular für Betriebsprüfer zur Meldung aufgedeckter 
Bestechungsfälle an ihre vorgesetzte Stelle

 (es steht dem Prüfer frei, anlagen beizufügen)

Abschnitt I  Kontrollblatt:

1a. Maßnahme: Begonnen aktualisiert

1b. Berichtsart: Zahler empfänger

1c. steueridentifikationsnummer und anschrift des Zahlers bzw. empfängers:
 

1d. aktenzeichen: 

1e. registrierdatum (tag/Monat/Jahr):

Abschnitt II  Berichtsempfänger: (auszufüllen durch das für die Überwachung 
von Bestechungs zahlungen zuständige zentrale Finanzamt des jeweiligen 
Landes)

2a. kontaktperson:
 

2b. anschrift:

2c. telefonnummer:

2d. Fax-nummer:

2e. e-Mail-adresse:

Abschnitt III   Berichtsquelle:

3a. kontaktperson:

3b. anschrift:

3c. telefonnummer:

3d. Fax-nummer:

3e.  e-Mail-adresse:
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Abschnitt IV Fallkennzeichen:

 Zahler empfänger

4a. land:

4b. Branche: Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe usw.

4c. Unternehmensgröße (aktiva):

4d. titel (leitender angestellter, Vertreter usw.):

4e. Betroffene(s) steuerjahr(e):

4f. Gegenstand der ermittlungen (Vergehen) Zivilrechtlich strafrechtlich

noch ungeklärt

4g. kurze Beschreibung des (der) Vergehen(s)

4h.  Form der Bestechungszahlung: (Barzahlung, sachleistung, Zahlungen, die den angemessenen 
Marktpreis für bestimmte Güter oder dienstleistungen überschreiten usw.)

4i.  wert der Bestechungszahlung (angabe der währung)

4j.  wert der auf Grund des Vergehens fälligen steuerschuld (angabe der währung):

Zivilrechtlich

strafrechtlich
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Bericht über den Bestechungstatbestand

Abschnitt V   Aufdeckungsmethode:

Zahler empfänger

5a. nicht deklariertes einkommen:

5b. Fingierte Unternehmensausgaben:

5c. Falsche oder unzulässig geänderte Bilanzen, dokumente, Belege:

5d. Falsch- bzw. doppelbuchungen:

5e. analytische tests, Befragungen usw.:

5f. Bankkonto/kassen:

5g.  scheinbeschäftigungen

5h. Geldwäsche/Verstöße gegen die devisengesetze

5i. Meldepflicht für Zahlungen (Provisionen, Berater,  
       lizenzgebühren usw.)
5j. informationen anderer staatlicher stellen

5k. informationen der Vertragspartner (vgl. abschnitt Vii)

5l. sonstige:

5m. sogenannten „steueroasen“ (Ja/nein) land  

kurze Beschreibung der aufdeckungsmethode

Abschnitt VI   Sachstand:

Aktueller Stand: Zahler Empfänger

6a. offen 6c. offen

6b. abgeschlossen 6d. abgeschlossen

kurze Beschreibung  
des aktuellen stands



OECD-HanDbuCH „bEstECHung“ für DiE bEtriEbsprüfErpraxis 2009

40 © OECD 2012

Abschnitt VII   Informationsaustausch mit dem Vertragspartner:

Fand ein informationsaustausch statt? 7a.  Ja 7b.  nein

7c. wenn ja, bitte angeben, ob informationen bereitgestellt wurden:

7d. auf entsprechendes ersuchen hin

7e. spontan

7f. automatisch

7g. angabe des landes, das die informationen  
      bereitgestellt hat:
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Wichtige OECD-Dokumente zum Thema 
Korruptionsbekämpfung

the oeCd Fights Corruption – online-Broschüre: www.oecd.org/corruption/overview

oeCd-website zum thema korruptionsbekämpfung: www.oecd.org/daf/nocorruption

International rechtsverbindliches Instrument
oeCd-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr

Andere vom Rat der OECD angenommene Rechtsinstrumente
empfehlung über steuerliche Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr von 2009

2008 recommendation on enhancing integrity in Public Procurement

2006 recommendation on Bribery and officially supported export Credits

oeCd-leitlinien für die Behandlung von interessenkonflikten im öffentlichen 
dienst von 2003

oeCd-leitsätze für multinationale Unternehmen von 2011

empfehlung zur Förderung ethischen Verhaltens im öffentlichen dienst von 1998

Überarbeitete empfehlung des rats zur Bekämpfung der Bestechung im 
internationalen Geschäftsverkehr von 1997 (Neufassung in Arbeit)

Leitlinien und Instrumente
oeCd risk awareness tool for Multinational enterprises in weak Governance Zones

Public sector integrity: a Framework for assessment

oeCd Principles for integrity in Public Procurement

Managing Conflict of interest in the Public sector: a toolkit

Managing Conflict of interest in the Public service: oeCd Guidelines and Country 
experiences

Checklist for enhancing integrity in Public Procurement
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Erklärungen
2009 Policy statement on Bribery in international Business transactions

2007 rome statement on a shared Commitment to Fight against Foreign Bribery

erklärung von Paris über die wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit von 
2005

Veröffentlichungen
typologies on the role of intermediaries in international Business transactions

Bestechung im öffentlichen Beschaffungswesen: Methoden, akteure und 
Gegenmaßnahmen

integrity in Public Procurement: Good Practice a to Z

lobbyists, Governments and Public trust: Building a legislative Framework for 
enhancing transparency and accountability in lobbying

specialised anti-Corruption institutions: review of Models

Corruption: Glossary of international Criminal standards

Fighting Bribery in Public Procurement in asia and the Pacific

asset recovery and Mutual legal assistance in asia and the Pacific

Managing Conflict of interest in asia and the Pacific

Joint learning studies in the Mena region: enhancing integrity in Public Procurement 
– learning study on Morocco

Berichte zu Phase 1 und Phase 2 der länderprüfungen über die Umsetzung des 
oeCd-Übereinkommens gegen Bestechung
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Vereinigten Staaten. Die Europäische Union nimmt an den Arbeiten der OECD teil.

OECD Publishing sorgt dafür, dass die Ergebnisse der statistischen Analysen und der
Untersuchungen der Organisation zu wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen
Themen sowie die von den Mitgliedstaaten vereinbarten Übereinkommen, Leitlinien und
Standards weite Verbreitung finden.
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